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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum National-

rat Wabl und Kollegen Nr.1969/J betreffend Ausbringung chemischer Pflanzen

schutzmittel per Flugzeug, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln aus ZiviHuftfahrzeugen im Fluge 

. ist gemäß § 133 Abs.l des Luftfahrtgesetzes, BGBl.Nr.253/l957, grundsätz

lich verboten. Der Landeshauptmann hat gemäß § 133 Abs.2 leg.cit., unbe

schadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, Ausnahmen von diesem Verbot 

auf Antrag zu bewilligen, wenn eine Gefährdung von Leben, Gesundheit und 

Eigentum nicht zu befürchten ist. 

Im Interesse einer auch die Umweltbelange berücksichtigenden Ausbringung 

von Pflanzenschutzmitteln aus Luftfahrzeugen hat mein Ressort im Einver

nehmen mit dem Bundeskanzleramt, Sektion VII, strenge Richtlinien betreffend 

die aviotechnische Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln verfaßt, die den 
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Ämtern der Landesregierungen übermittelt wurden. In diesEflRichtlinien 

wird vor allem auf die technischen Belange, Geräteadjustierung etc. Bezug 

genommen und im übrigen auf die ansonsten maßgebenden Rechtsvorschrif

ten (z.B. Wasserrechtsgesetz 1959, Lebensmittel- und giftrechtliche Vorschrif

ten, Arbeitnehmerschutzbestimmungen und Umweltvorschriften) hingewiesen. 

Zu Frage 2: 

Aufgrund der zu Punkt 1 dargestellten Rechtslage hat ein Gemeinderat keine 

Kompetenzen, die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln aus Luftfahrzeugen 

zu bewilligen. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Durch die Bundesanstalt für Pflanzenschutz wird derzeit in ausgedehnten 

Freilandversuchen das mögliche Ausmaß einer Umweltgefährdung durch Appli

kation von Pflanzenschutzmitteln von Flugzeugen aus im Vergleich zu Boden

geräten geprüft. Zielsetzung dieser Versuche ist die Erarbeitung entsprechen

der Entscheidungshilfen für die Bewilligung der Flugzeugapplikation. Diese 

Versuche wurden bereits im Jahre 1987 begonnen und werden im heurigen 

Jahr intensiv fortgesetzt. 

Bezüglich der von Ihnen angeführten Regierungsvorlage, die Ultra-Leicht

Flugzeuge in Österreich verbieten sollte, darf ich nach Rücksprache mit 

dem für luftfahrtrechtliche Angelegenheiten zuständigen Bundesministerium 

für öffentliche Wirtschaft und Verkehr mitteilen, daß es keinen Unterschied 

macht, ob für die Ausbringung chemischer Pflanzenschutzmittel per Flugzeug 

normale Motorflugzeuge, wie bereits seit Jahren üblich, oder Ultra-Leicht

flugzeuge herangezogen werden. Für den Einsatz solcher Flugzeuge, die nor

malerweise nicht von einem Flugplatz aus starten, ist eine Außenabflug

bewilligung notwendig, die vom Landeshauptmann nach erfolgtem Prüfungs

verfahren bescheidmäßig erteilt wird. 

Der Bundesminister: 
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